
der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach 
und der Mitgliedsgemeinden Markt Burgebrach und Schönbrunn i. Steigerwald

MITTEILUNGSBLATT
JAHRGANG 47, Donnerstag, 16.05.2024

MARKT BURGEBRACH

Feuerwehrehrungen des Marktes Burgebrach

Zur Ehrung langjähriger aktiver Feuerwehrleute hatte der Markt Burgebrach in diesem Jahr ins Feuerwehrhaus in Dürrhof zu 
einem Festabend eingeladen.
In seiner Funktion als Zweiter Bürgermeister moderierte Peter Pfohlmann erstmals den Feuerwehr-Ehrungsabend. Er dankte 
in seiner Begrüßung allen aktiven Feuerwehrleuten für ihren unermüdlichen Einsatz, ihr uneigennütziges Handeln, für das 
Zurückstellen von persönlichen Interessen und für das Eingehen persönlicher Risiken zum Wohl und zum Schutz der Gesell-
schaft. „Die Feuerwehrehrung ist eine Staatliche Ehrung“, so Stellvertretender Landrat Johannes Maciejonczyk, „welche den 
besonderen Stellenwert für die Gesellschaft zum Ausdruck bringt.“
Kreisbrandrat Thomas Renner zollte den Geehrten für ihren 40- und 25-jährigen aktiven Dienst seinen größten Respekt. 
Jeder einzelne bringe seine Erfahrungen und Kenntnisse durch verschiedene berufliche Qualifikationen ein. Die örtlichen 
Kenntnisse seien im Notfall enorm wichtig. Die Nachwuchsarbeit funktioniere im Landkreis Bamberg mit über 60 Kinder-
feuerwehren ausgezeichnet. Somit werden die Erfahrungen an jüngere Generationen weitergegeben.
Für 40 Jahre aktive Dienstzeit wurden aus der Feuerwehr (FW) Stappenbach Georg Lang und Franz Dreßel, FW Treppendorf 
Thomas Bickel, FW Unterneuses Stefan Birkner und FW Vollmannsdorf Baptist Bayer und Manfred Giehl mit dem goldenen 
Ehrenzeichen ausgezeichnet.
Das Ehrenzeichen in Silber erhielten für 25-Jahre aktiven Feuerwehrdienst  Matthias Titz (FW Burgebrach), Andreas Kram, 
Matthias Bayer, Sebastian Selig und Thomas Heidenreich (FW Ampferbach), Michael Hahn und Florian Spindler (FW Gras-
mannsdorf ), Claus Dotterweich und Jan Maier (FW Mönchherrnsdorf ), Pascal Martin und Andreas Denzler (FW Stappen-
bach), Michael Schlapp, Ralf Bogensperger, Christian Denzler, Christoph Hofmann, Gerald Betz (FW Unterneuses) und Mi-
chael Giehl (FW Vollmannsdorf ).

Nach der Überreichung der Ehrennadeln und der Urkunden würdigte Johannes Maciejonczyk das langjährige Engagement 
von Michael Giehl, der kürzlich erst zum Ehrenvorstand der FW Vollmannsdorf ernannt wurde.
Andrea und Jürgen Gehrke gaben mit ihren beeindruckenden Musikstücken eine festliche Note.

Bildunterschrift:
Die Geehrten mit 1. Bürgermeister und stellv. Landrat Johannes Maciejonczyk, 2. Bürgermeister Peter Pfohlmann,
Kreisbrandinspektor Friedrich Riemer, Kreisbrandrat Thomas Renner und Kreisbrandmeister Sascha Martin.
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GEMEINDE SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

MARKT
BURGEBRACH

Sommermarkt
in der Haupt- und Marktstraße in Burgebrach

Unser

muss in diesem Jahr aufgrund der 
Ortskernsanierung leider entfallen.

Der Herbstmarkt findet wie gewohnt
am Sonntag, 08.09.2024 im Rahmen unseres 

Festwochenendes statt.

06.09.2024 Blues- und Jazzfestival
       mit Rickbop & the hurricanes
07.09.2024 Rathauseinweihung

Dienstversammlung der
Freiwillige Feuerwehr Halbersdorf

Am Sonntag, den 02.06.2024 findet im
Gfriähäusla Halbersdorf um 19.30 Uhr
eine Dienstversammlung der
Freiwilligen Feuerwehr Halbersdorf statt. 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung
2. Weiterentwicklung der Freiwilligen Feuerwehr
 Halbersdorf mit Anlehnung an das Feuerwehrkonzept
3. Neuwahlen des Kommandanten und des Stellvertre-
ters   des Kommandanten
4. Sonstiges

Dirk Friesen 
Erster Bürgermeister

EINLADUNG ZUR SITZUNG DES GEMEINDERATES 
SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

am Donnerstag, 16. Mai 2024, um 19.00 Uhr
Ort: Treffpunkt: Steinbruchstr. 3a, 96185 Schönbrunn  
   i. Steigerwald;
   anschließend Rathaus Schönbrunn i. Steigerwald,  
   Sitzungssaal

Tagesordnung:
1.  Ortstermin Steinbruchstr. 3a, 96185 Schönbrunn
  i. Steigerwald
  - Antrag auf Änderung der Bauleitplanung "Angerfeld II",  
   Steinsdorf
2.  Bauanträge
2.1. Antrag auf Isolierte Befreiung zur Errichtung einer Einfrie- 
  dung
  FlNr. 932/8, Gmkg. Schönbrunn
  (Untere Schloßleite 12, 96185 Schönbrunn i. Steigerwald)
3.  VLE Grub-Frenshof - Dorferneuerung Grub
  - Antrag der Mitglieder der TG Grub/Frenshof betreffend  
   Planung und Platzgestaltung der Abfindungsflurstücke 
   87 und 14/1 unter Berücksichtigung der genannten  
   Prioritätspunkte
4.  Fortführung der Richtlinien für Freiflächen-Photovoltaik  
  in der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald
  -  Entscheidung über die Zulassung weiterer Flächen im  
   Gemeindegebiet
5.  Ferienprogramm 2024 der Gemeinde Schönbrunn
  i. Steigerwald
6.  Glasfaserausbau in der Gemeinde Schönbrunn
  i. Steigerwald - VgV-Verfahren
  - Festlegung des Auswahlgremiums
7.  Information des Bürgermeisters

 

FÜR SIE ZUR INFORMATION

Glasfaserausbau im Ortsteil Stappenbach

Die Hausanschlüsse im Seeweg sowie in der Kuratus-Fi-
scher-Straße werden wie geplant bis Ende Mai 2024 fer-
tiggebaut. Zeitgleich hat mittlerweile der Tiefbau in der 
Unteren Dorfstraße begonnen, ab Juni werden hier die 
Hausanschlüsse gebaut.

Es ist deshalb weiterhin mit Verkehrsbehinderungen und 
zeitweise auch mit Sperrungen zu rechnen.

Straßenbauarbeiten in der Lagerhausstraße

Nachdem die Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten in 
der Lagerhausstraße abgeschlossen sind, haben seit dem 
06.05.2024 die Straßenbauarbeiten in der Lagerhausstra-
ße begonnen. Im 1. Bauabschnitt ist hier vom Friedhof bis 
zum Drei-Birken-Weg die Durchfahrt komplett gesperrt. 
Die Zufahrt der Anwohner ist je nach Baufortschritt weiter-
hin möglich. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die 
Baufirma vor Ort wenden.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

HINWEIS

Das letzte Mitteilungsblatt vor der Sommerpause 
erscheint am Donnerstag, 15. August 2024,
Redaktionsschluss hierfür ist Dienstag, 06. August 2024.

Das erste Mitteilungsblatt nach der Sommerpause
erscheint am Donnerstag, 05. September 2024,
Redaktionsschluss hierfür ist Mittwoch, 28. August 2024. 

 

HALLENBAD BURGEBRACH

Das Hallenbad Burgebrach ist am Pfingstwochenende von 
Samstag, 18.05. bis Montag, 20.05.2024 geschlossen.
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VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BURGEBRACH

Markt Burgebrach
Gemeinde Schönbrunn i.Steigerwald

Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach

WAHLBEKANNTMACHUNG
zur Europawahl
am 9. Juni 2024

1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.
2. Der Markt Burgebrach ist in folgende 9 Wahlbezirke eingeteilt.

Stimmbezirk / Sonderstimmbezirk Wahlraum

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und genaue Anschrift barrierefrei
ja/nein

1 Burgebrach Mittelschule
Grasmannsdorfer Str. 3, 96138 Burgebrach

ja

2 Burgebrach Kulturraum
Grasmannsdorfer Str. 1, 96138 Burgebrach

ja

3 Burgebrach Kindergarten St. Otto
Im Knöckel 2, 96138 Burgebrach

ja

4 Ampferbach Pfarrheim
Ampferbach 35 a, 96138 Burgebrach

nein

5 Mönchherrnsdorf Oberes Schloß
Zum Zehnthof 6, 96138 Burgebrach

nein

6 Mönchsambach Gemeinschaftshaus
Mönchsambach 13, 96138 Burgebrach

ja

7 Oberharnsbach Gasthaus Dellermann
Burgebracher  Str. 5, 96138 Burgebrach

ja

8 Oberköst Pfarrheim
Oberköst 18, 96138 Burgebrach

ja

9 Stappenbach Pfarrheim
Stappenbach 16, 96138 Burgebrach

ja

Die Gemeinde Schönbrunn i.Steigerwald ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt.

Stimmbezirk /Sonderstimmbezirk Wahlraum

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und genaue Anschrift barrierefrei
ja/nein

001 Schönbrunn
i. Steigerwald

Rathaus Schönbrunn i. Steigerwald
Zettmannsdorfer Str. 16,
96185 Schönbrunn i.Steigerwald

ja

002 Schönbrunn
i. Steigerwald

Grundschule Schönbrunn
Siedlungsstr. 22, 96185 Schönbrunn i.Steigerwald

ja

Jede wahlberechtigte Person ist einem Stimmbezirk zugeordnet. Der Stimmbezirk ist in der Wahlbenachrichtigung einge-
druckt. Es haben sich Änderungen im Vergleich zu früheren Wahlen ergeben.

3. Die Briefwahlvorstände des Marktes Burgebrach treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16 Uhr in der Stei-
gerwaldhalle Burgebrach, Bamberger Str. 40, 96138 Burgebrach zusammen.

Die Briefwahlvorstände der Gemeinde Schönbrunn i.Steigerwald treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16 
Uhr in der Grundschule Schönbrunn i.Steigerwald, Siedlungsstr. 22, 96185 Schönbrunn i.Steigerwald zusammen.
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4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie einge-
tragen ist. 

Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürgerin-
nen und Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimm-
zettel ausgehändigt. 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. 
die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten zehn Bewerberinnen oder 
Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung der Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis 
für die Kennzeichnung.

Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab,

  dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
  kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist.

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Landkreis oder in der kreisfreien Stadt, in 
dem/der der Wahlschein ausgestellt ist,
 a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises
 oder
 b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, einen amt-
lichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und sei-
nen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die 
Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein 
weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht 
rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 
8. Juni 2024, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn glaubhaft 
versichert wird, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist.

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberech-
tigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt 
sind. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 6 Abs. 4 des 
Europawahlgesetzes.

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehin-
dert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung der stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt der Hilfsperson 
besteht (§ 6 Abs. 4a des Europawahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

Burgebrach, 13.05.2024      Maciejonczyk,
             Gemeinschaftsvorsitzender
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Bekanntmachung
Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer

für das Kalenderjahr 2024

Letztmals ergingen für den Markt Burgebrach aufgrund 
einer Hebesatzänderung zum 01.01.2004 für alle wirtschaft-
lichen Einheiten generelle Grundsteuerbescheide. Weitere 
Grundsteuerbescheide wurden und werden nach später 
folgenden finanzamtlichen Grundsteuermessbescheiden 
bekannt gegeben.

Das gilt insbesondere bei Neu- und Nachveranlagung.

Vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuerbe-
scheide wird hiermit gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuer-
gesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (Bundesgesetzblatt (BGBl) 
I, Seite 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2022 
(BGBl. I, S.2294) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2024 
in gleicher Höhe wie im Vorjahr festgesetzt. Dies bedeutet, 
dass die Steuerpflichtigen, die keinen Grundsteuerbescheid 
erhalten, im Kalenderjahr 2024 die gleiche Grundsteuer wie 
im Kalenderjahr 2023 zu entrichten haben. Für diese treten 
mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid für 2024 zugegangen wäre. Die 
Grundsteuerbescheide und die Begründung hierzu können 
bei der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach, Hauptstr. 3, 
96138 Burgebrach eingesehen werden. Diese öffentliche 
Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem Tag der 
Veröffentlichung als bekannt gegeben. 

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist 
von einem Monat, die mit dem Tag der wirksamen Bekannt-
machung zu laufen beginnt, Widerspruch eingelegt oder 
unmittelbar Klage erhoben werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzu-
legen bei Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach, Hauptstr. 
3, 96138 Burgebrach. Sollte über den Widerspruch ohne 
zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayer. Ver-
waltungsgericht Bayreuth, Friedrichstr. 16, 95444 Bayreuth, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung 
des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen be-
sonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten Markt Burgebrach 
/ Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene öf-
fentliche Festsetzung der Grundsteuer soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schrift-
sätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beige-
fügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayer. Verwaltungsgericht Bayreuth, 
Friedrichstr. 16, 95444 Bayreuth, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Ge-
richts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
Markt Burgebrach / Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben, die angefochtene öffentliche Festsetzung der Grund-
steuer soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung 
von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetprä-
senz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.
vgh.bayern.de). Durch das Gesetz zur Änderung des Geset-
zes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22.06.2007 (GVBI 13/2007) wurde im Bereich des Kommu-
nalabgaberechts ein fakultatives Widerspruchsverfahren 
eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwsichen der 
Widerspruchseinlegung und unmittelbare Klageerhebung. 
Für mehrere gemeinsame Adressaten eines Bescheids setzt 
die unmittelbare Klageerhebung die Zustimmung aller Be-
troffenen voraus. Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig. Ab 01.01.2022 muss der 
in §55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätz-
lich elektronisch einreichen.

Bewirtung durch den TSV Burgebrach
ESSEN & GETRÄNKE

Begleitpersonen haben freien Eintritt

Sitzmöglichkeiten vorhanden, wer möchte 
darf seine eigene Picknickdecke mitbringen.�

EINTRITT 8€
Veranstalter:

FESTPLATZ BURGEBRACH, 
10:00 - 17:00 UHR

Donnerstag, 29.08.24
HÜPFBURGEN
GROßER
HÜPFBURGEN

TAGTAG

EIS1X
«NOSTALGISCHEN 

EISWAGEN»
MIT HÜPFBURGEN, PLANSCHBECKEN 
UND WASSERRUTSCHE 

GRATIS BEIM
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KURATIE HL. SCHUTZENGEL STAPPENBACH

Die Kuratie Stappenbach fährt
am 02. Juni 2024

zur Wallfahrt nach Gößweinstein.

Abfahrt ist um 06.50 Uhr in Unterharnsbach
und um 07.00 Uhr in Stappenbach

Anmeldung bei Thomas Metzner,
Tel. 6694 od. 0175-7279453

oder bei Sebastian Hartmann, Tel. 6006
Anmeldeschluß ist der 26. Mai 2024.

Ankunft in Stappenbach ca. 17.45 Uhr

JUBELKOMMUNION SCHÖNBRUNN 2024

Die Pfarrei Mariä Himmelfahrt Schönbrunn feiert Jubelkom-
munion.

Wann?   Sonntag, 09. Juni 2024 um 09.30 Uhr
Wo?    Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt Schönbrunn
Treffpunkt? Pfarrhof ab 09.00 Uhr 

Ganz herzlich eingeladen sind die Geburtsjahrgänge:

1934/35  Erstkommunion 1944 
1944/45  Erstkommunion 1954
1954/55 Erstkommunion 1964
1974 hat keine Erstkommunion stattgefunden!
1974/75 Erstkommunion 1984
1989/90 Erstkommunion 1999

Es wäre schön, wenn sich für jeden Jahrgang eine Person 
finden würde, die die Einladung und Organisation für ihren 
Jahrgang übernehmen würde. Wir werden leider nicht alle 
Jubilare direkt anschreiben können, fühlen Sie sich bitte 
trotzdem angesprochen und geben Sie diesen Termin und 
diese Einladung gerne an Ihre Angehörigen und Bekannten 
weiter!

Bitte melden Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der einzelnen Jahrgänge gesammelt mit einer Namens-
liste an das Pfarrbüro – am Besten per E-Mail an ssb.steiger-
wald@erzbistum-bambeg.de 
Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss:
Mittwoch, 05.06.2024

Für die musikalische Umrahmung, die Kerze, das Ansteck-
sträußchen und das Zusenden der Fotos erheben wir einen 
Unkostenbeitrag in Höhe von 20,00 €. Der Betrag wird am 
Sonntag, 09. Juni 2024 ab 09.00 Uhr im Pfarrhof eingesam-
melt. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an das Pfarrbüro Schön-
brunn wenden unter 09546/59 536 20

Vielen Dank
Der Pfarrgemeinderat

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

KURATIEGEMEINDE MÖNCHHERRNSDORF

Sonntag, 19.05.2024
10.00 Uhr Hl. Messe
      ✝ Margareta und Johann Kraus u. Geschwister
      ✝ Fam. Bräunig u. Hildegard Müller
      ✝ Alois Seuling u. Ang.,
      anschl. Fahrzeugsegnung

Mittwoch, 22.05.2024
19.00 Uhr Maiandacht

EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE WALSDORF

Sonntag, 19.05.2024 - Pfingstsonntag
10.30 Uhr Gottesdienst in Trabelsdorf

Montag, 20.05.2024 - Pfingstmontag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor in Walsdorf
      im Herzoganwesen anschl. Frühschoppen

Pfarrbüro: Öffnungszeiten Mo. - Do. von 08.30 bis 12.00 Uhr
Internetseite: walsdorf-evangelisch.de

JUBELKOMMUNION BURGEBRACH 2024

Die Pfarrei Burgebrach feiert Jubelkommunion

Wann?   Sonntag, 07.07.2024 um 09.30 Uhr
Wo?    Kuratiekirche Kreuzauffindung Ampferbach 
Treffpunkt? Eingangsbereich Kirche ab 09.00 Uhr 

Ganz herzlich eingeladen sind die Geburtsjahrgänge:

1934/35  Erstkommunion 1944 
1944/45  Erstkommunion 1954
1954/55 Erstkommunion 1964
1964/65 Erstkommunion 1974
1974/75 Erstkommunion 1984
1989/90 Erstkommunion 1999

Es wäre schön, wenn sich für jeden Jahrgang eine Person 
finden würde, die die Einladung und Organisation für ihren 
Jahrgang übernehmen würde. Wir werden leider nicht alle 
Jubilare direkt anschreiben können, fühlen Sie sich bitte 
trotzdem angesprochen und geben Sie diesen Termin und 
diese Einladung gerne an Ihre Angehörigen und Bekannten 
weiter!

Die Pfarrei wird eine Kerzen-Collage vor dem Altar gestalten, 
wobei für jeden Jahrgang eine Kerze gestellt wird. Wir wer-
den bewusst auf die Anstecker und die einzelnen Kerzen für 
jeden verzichten. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an das Pfarrbüro Burge-
brach wenden unter 09546/201.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Vielen Dank
Der Pfarrgemeinderat 
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MITTAGSBETREUUNG DER GRUNDSCHULE 
BURGEBRACH

für eine weitere Gruppe an 
der Grundschule in Burgebrach 

suchen wir

-  Pädagogische Fachkraft in Teilzeit (m/w/d)
 mit 17 Wochenstunden 
 als Gruppenleitung ab Juli bzw. September 2024

- Hilfskraft in Teilzeit (m/w/d)
 mit10 Wochenstunden zur Unterstützung der pädagogi- 
 schen Fachkräfte ab sofort bzw. Sept. 2024

- Hilfskraft zur Unterstützung der pädagogischen Fach-
 kräfte auf 538 €-Basis

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Caritasverband für den Landkreis Bamberg e.V.
Mittagsbetreuung Burgebrach – Frau Müller
Josephstraße 27 – 96052 Bamberg
Tel. 0160 921 659 11 
cv.bamberg-land@caritas-bamberg.de

 

NACHDENKENSWERT

In jedem Tag stecken viele kleine Jubelmomente,

du musst sie nur entdecken.

DrSeuss

SCHULEN
 

KATHOLISCHE KURATIE OBERKÖST

Einladung zum Kapellenfest

am Pfingstsonntag, 19. Mai 2024

17.00 feierliche Andacht an der Kapelle Göller

anschließend gemütliches Beisammensein
mit Zwiebelkuchen und Pizzabrötchen

Auf Ihren Besuch freut sich die Kath. Kuratie Oberköst

Der Pfarrgemeinderat und Kirchenrat

 

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE SCHLOSSKIRCHE 
WEINGARTSGREUTH

Herzliche Einladung  zum Adonia-Musical: 

Petrus – Der Apostel
am Samstag, den 01.06.2024 um 18.30 Uhr

(Einlass: 17.30 Uhr)

in der Ebrachtalhalle Wachenroth.

Veranstalter ist die evang. Kirchengemeinde
Schloßkirche Weingartsgreuth. 

Die Platzwahl ist frei. Eintritt frei - freiwillige Spende 

Ein Adonia-Musical ist ein Erlebnis für die ganze Familie.
Das Besondere daran ist die Übertragung biblischer Ge-
schichten in die Sprache und Musik der heutigen Zeit.

Lassen auch Sie sich von „unserer wunderbaren Jugend 
von heute“ begeistern…..

Weitere Informationen zu ADONIA finden Sie unter
www.adonia.de

 

PFARREI ST. VITUS BURGEBRACH

Das nächste Treffen "Bibel Teilen" findet am
Donnerstag, den 23. Mai 2024 um 19.00 Uhr

im Edith-Stein-Haus, statt.

Interessierte aller Konfessionen
sind dazu recht herzlich eingeladen!

HINWEIS

Alle Anzeigen sind wie gehabt an die E-Mail 
Adresse: mitteilungsblatt@vg-burgebrach.de 
zu senden. 
Weiter sind sämtliche Fotos oder Grafiken 
in hoher Qualität (Auflösungsformat 300 Pixel und 
cmyk-Farbe) separat im JPG Format 
an Ihre E-Mail zum gewünschten Text anzuhängen. 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständ-
lich gerne unter der Tel. 09546/9416-16 zur Verfügung.
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TSV BURGEBRACH / ABTEILUNG FIT & HEALTH

WALD-WORKOUT mit Johanna Neser
Ab Samstag, 18.05.2024 / 08.15 - 09.15 Uhr
10 x 60 Minuten
Mitglied: 26,00 €, Nichtmitglied: 44,00 €
Treffpunkt: Burgebrach - Waldeingang neben dem Krankenhaus

HATHA YOGA mit Christina Then
Ab Mittwoch, 05.06.2024 / 19.20 - 20.50 Uhr
5 x 90 Minuten
Mitglied: 22,50 €, Nichtmitglied: 45,00 €
Steigerwaldhalle / Spiegelsaal

Weitere Kursangebote finden Sie auf unsere Homepage
www.tsv-burgebrach.de
Ein Quereinstieg ist jederzeit möglich.

Nähere Infos und Anmeldung bei
Christina Trunk, 0160/95464510 oder fit@tsv-burgebrach.de

FREIWILLIGE FEUERWEHR GRASMANNSDORF

Herzliche Einladung zum Dorf- und Grillfest
am 30.05.2024 (Fronleichnam).

Ab 14.00 Uhr Kaffee und Kuchen, sowie Grillspezialitäten. 
Zusätzlich ab 17.00 Uhr gegrillte Makrelen
(Bonausgabe hierfür ab 16.30 Uhr).

Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Ebrachtaler 
Heimatklänge aus Ampferbach.

Save the date:
19.06.2025 - 22.06.2025 150 Jahre FFW Grasmannsdorf

VEREINE UND VERBÄNDE

DER SOLDATEN- UND KAMERADSCHAFTSVEREIN 
GRASMANNSDORF

Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Grasmannsdorf
lädt ein am Sonntag, den 16. Juni 2024 zum

Grillfest mit Segnung der renovierten Brückenheiligen

Beginn 13.00 Uhr an der „Heiligen Brücke“

- Kaffee und Kuchen
- Grillspezialitäten
- Zwiebelkuchen

Die Vorstandschaft

vom 25.05. bis 26.05.2024 
 

Samstag, 25.05.2024: 
16:30Uhr    Aufstellen des Kirchweihbaums mit der 

Heimatkapelle Prölsdorf 

   Anschließend Festbetrieb 

ab 20.00Uhr Tanzmusik mit  

Tutti Frutti 
 

Sonntag, 26.05.2024:  
09:30Uhr Festgottesdienst 

11:30Uhr Mittagstisch von „Kerstins Hof“ 

• Rindfleisch mit Kren  
• Schweinebraten mit Wirsing und Klos 

 

   Anschl. Festbetrieb 

Auf Euer Kommen freuen sich die 
Halbersdorfer! 

INTERESSENSGEMEINSCHAFT STEINSDORF

Einladung zur Generalversammlung

Die Interessensgemeinschaft Steinsdorf lädt euch
am Donnerstag, den 13.06.2024 um 19.00 Uhr

ins Gemeinschaftshaus zur Satzungsänderung ein.

Tagesordnungspunkte: 
1. Satzungsänderung 
2. Bericht 1. Vorstand
3. Wünsche und Anträge

Über Euer Kommen freut sich die Die Vorstandschaft

 

DJK ZETTMANNSDORF / OBERNEUSES

Schafkopfrennen
Fronleichnam, 30.05.2024 um 18:30 Uhr 

im Sportheim der DJK Zettmannsdorf/Oberneuses

1.Platz: 200€
2.Platz 150€
3.Platz 100€   Startgebühr: 10€

und viele weitere Sachpreise.

mit Tombola Lospreis 1€

Ein gutes Blatt und einen schönen Abend wünscht die
DJK Zettmannsdorf/Oberneuses.
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VDK ORTSVERBAND BURGEBRACH UND UMGEBUNG 

Der VdK Ortsverband Burgebrach und Umgebung
lädt ein zu seiner Maifeier mit Ehrungen

am Sonntag, 26. Mai 2024, um 14.00 Uhr
ins Schützenhaus Burgebrach.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Die Vorstandschaft freut sich auf euer Kommen.

Soldaten- und Kameradschaftsverein 

                    Ampferbach 

EINLADUNG 
Traditionelle Fahrradtour am 
PFINGSTSONNTAG, 19. Mai 2024  

 

Treffpunkt:  9.30 Uhr am Auweg 
Route: über Pettstadt nach Wernsdorf zur 
Mittagseinkehr und gemütlich wieder zurück 

Wir freuen uns auf rege Teilnahme! 

INTERNETVEREIN NETZFUNKE BURGEBRACH

Netzfunke lädt Sie herzlich
zur Mitgliederversammlung ein!
Termin: 16. Mai 2024, 19.30 Uhr

Ort: Bürgerhaus Burgebrach

Tagesordnung:
• Begrüßung
• Bekanntgabe des Protokolls der HV2022
• Bericht des Vorstands
• Bericht des Kassiers
• Bericht des Kassenprüfers
• Entlastung der Vorstandschaft
• Ausblick / Verschiedenes
• Schlusswort

Einen Überblick unserer Vereine und deren
Veranstaltungen finden Sie auch auf unserer Homepage

https://www.vg-burgebrach.de/
verwaltungsgemeinschaft-burgebrach/

aktuelles/veranstaltungen.
Schauen Sie doch wieder einmal rein!
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30 JAHRE 
HEILIG – GEIST – KAPELLE  UNTERHARNSBACH 
 
Die Dorfgemeinschaft und der Kath. Kapellenbauverein 

laden recht herzlich ein zum 
 

KIRCHWEIHFEST 
 

am Pfingstmontag, den 20.05.2024 
 

13.00 Uhr Kirchweih-Festgottesdienst 
 
Anschließend Festbetrieb rund um Kirche und 
Dorfhaus, sowie im Festzelt. 
 
Es spielen die „Spätzünder“ der Ebrachtaler 
Musikanten und „Heilig‘s Blechla“. 
 
Wir bieten Kaffee, hausgemachte Kuchen und frische 
Kirchweih-Krapfen, Grillspezialitäten und leckere 
belegte Brote. 
 
Für unsere kleine Gäste stellen wir bei günstigem 
Wetter eine Hüpfburg auf. 

AKTIV-CLUB 60+

Liebe Seniorinnen, Senioren!
Am Donnerstag, den 16. Mai fahren wir nach Konnersreuth!
Dort besichtigen wir gegen 11 Uhr das Therese-Neumann-
Museum mit Informations- und Begegnungszentrum, (Ein-
weihung war am 03.06.2022)! Nach dem Mittagessen steht 
ein Besuch im "Resl-Garten" an! (alles behindertengerecht)., 
sowie ein kurzer Abstecher zum Friedhof etc.!
Für die Heimfahrt sind wir noch in Planung; freuen SIE sich 
auf einen schönen Mai-Ausflug.

Abfahrt: 09.00 Uhr bei Bus-Spörlein, um 09.05 Uhr Färber-
gasse anschl. Grasmannsdorf, etc.!
Fahrtk. incl. Eintritt : 20,00 € - (Liederbuch nicht vergessen).  

Bitte melden SIE sich an - soweit anderweitig noch nicht er-
folgt - bei Renate Lebacher Tel. 5955580 /
Michael Mohr Tel. 1077 oder Mailadr.: micha52@t-online.de

TV Burgebrach

LLuusstt  
aauuff  TT

eennnniiss
??

Erwachsenen

für Freizeitsportler
und Wiedereinsteiger

SScchhnnuuppppeerrttrraaiinniinngg

1177..0055..22002244  1177--2200  UUhhrr
Schläger und Bälle werden gestellt

Bitte Sportschuhe mitbringen

Tennisverein Burgebrach e.V.   Bamberger Str. 40
www.tv-burgebrach.de       info@tv-burgebrach.de

 

CSU BURGEBRACH

Die CSU Burgebrach lädt

am Freitag, 17.05.2024 um 19.30 Uhr

zu einem öffentlichen Vortragsabend zum Thema
„Vererben und Verschenken – Alles, was Erben und Erblas-
ser wissen müssen“ ein.

Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Die Vorstandschaft
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IMPRESSUM
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach 
Lagerhausstraße 8, 96138 Burgebrach 
Telefon 09546 / 9416 0, Telefax 09546 / 9416 10
mitteilungsblatt@vg-burgebrach.de, www.vg-burgebrach.de

VG-Vorsitzender: Johannes Maciejonczyk, 
1. Bürgermeister des Marktes Burgebrach 
Telefon 09546 / 9416 20

Stellvertreter: Dirk Friesen, 
1. Bürgermeister der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald
Telefon 09546 / 6683
Handy 0175 / 9379 184

AMTSSTUNDEN

Burgebrach
Mo     08.00 bis 12.00 Uhr 
Di    08.00 bis 12.00 Uhr 
    13.00 bis 16.30 Uhr
Mi    08.00 bis 12.00 Uhr
Do    08.00 bis 12.00 Uhr 
    13.00 bis 18.00 Uhr
Fr     08.00 bis 13.00 Uhr 
Schönbrunn i. Steigerwald:
Di + Do  13.15 bis 18.15 Uhr

HALLENBAD BURGEBRACH

Ampferbacher Str. 14,
96138 Burgebrach
Mo - Mi  16.30 bis 21.00 Uhr
Do   16.30 bis 21.30 Uhr
Fr    14.30 bis 19.30 Uhr
Sa    14.00 bis 18.00 Uhr
So   10.00 bis 12.00 Uhr

WERTSTOFFHOF 

Kapellenfeld, Industriegebiet Ost
Di    15.00 bis 18.00 Uhr
Do   15.00 bis 18.00 Uhr
Sa    09.00 bis 14.00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass das Anliefern 
von Wertstoffen zum Wertstoffhof 
außerhalb der Öffnungszeiten bzw.  
das Abladen vor dem Eingang nicht 
gestattet ist.
Infos unter Landratsamt Bamberg,
Abfallwirtschaft, Tel. 0951/85-706 
oder unter der Homepage
www.landkreis-bamberg.de

ÖFFENTLICHE BÜCHEREI ST. VITUS 
IM BÜRGERHAUS

Hauptstraße 11 a, 96138 Burgebrach, 
Tel. 09546 / 5936496
iOPAC über www.burgebrach.de 
oder www.pfarrei-burgebrach.de
Mi   08.30 bis 10.00 Uhr
   16.00 bis 18.30 Uhr
Fr    10.00 bis 12.00 Uhr
So   10.00 bis 11.30 Uhr

GEMEINDEBÜCHEREI 
SCHÖNBRUNN

Zettmannsdorfer Str. 16
96185 Schönbrunn i. Steigerwald
Tel. 09546 / 5956257
Di   16.30 bis 18.00 Uhr
Sa   13.00 bis 14.30 Uhr
Angebotslink:
https://webopac.winbiap.de/schoen-
brunn/index.aspx oder die App B24

SENIORENBÜRO SCHÖNBRUNN  
I. STEIGERWALD 

Zettmannsdorfer Str. 16
96185 Schönbrunn i. Steigerwald
Tel. 09546 / 5956258
Spielenachmittag jeden zweiten 
Dienstag im Monat.

SENIORENHILFE 
STEIGERWALD BURGEBRACH

Hauptstraße 11 a, 96138 Burgebrach
Tel. 09546 / 594945

TAFEL BURGEBRACH ST. VITUS

Da die Lebensmittel täglich eingeholt 
und sortiert werden, ist die Tafel wie 
folgt besetzt:
Mo - Fr  09.30 bis 11.00 Uhr
Mittwochs geschlossen
Ausgabezeiten:
Di + Fr  14.00 bis 15.00 Uhr

Neukunden möchten sich bitte mit 
gültigem Bewilligungsbescheid und 
Kopie des Personalausweises ab 13.30 
Uhr bei der Leitung melden.

RUFBUS 
BURGEBRACH UND 
SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

Tel. 09546 / 444 
Pro Fahrgast 1,50 €
Weitere Infos in den ausliegenden 
Flyern und unter der Homepage
www.vg-burgebrach.de 

JUGENDZENTRUM 
IM EDITH-STEIN-HAUS

Kirchplatz 2, 96138 Burgebrach
Di - Do  15.30 bis 21.30 Uhr
Fr - Sa  16.00 bis 22.00 Uhr

Nächste Ausgabe:          23.05.2024
Redaktionsschluss:       15.05.2024

APOTHEKEN NOTDIENST

Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 08.00 Uhr früh und endet am nächsten Tag um die gleiche Zeit.

16.05.2024 Apotheke am Rathaus Hauptstr. 10 96138 Burgebrach 09546/704
17.05.2024 Süd-West-Apotheke Schlüsselbergerstr. 4 96049 Bamberg 0951/58606
18.05.2024 Ahorn-Apotheke Buger Str. 82 96049 Bamberg 0951/5193131
19.05.2024 Schloss-Apotheke Bamberger Str. 24 96170 Lisberg-Trabelsdorf 09549/7770
20.05.2024 Hubertus-Apotheke Hauptsmoorstr. 56 96052 Bamberg 0951/45000
21.05.2024 Wunderburg-Apotheke Hans-Schütz-Str. 3 96050 Bamberg 0951/96430202
22.05.2024 Marien-Apotheke Hauptstr. 39 96138 Burgebrach 09546/309
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GOTTESDIENSTORDNUNG 
19.05.2024 BIS 26.05.2024

 Der Kath. Pfarreien- und Kuratiengemeinschaft Burgebrach / Schönbrunn mit Ampferbach, Oberköst und Stappenbach

Herausgeber (V.i.S.d.P.) Pfarrer Bernhard Friedmann
Kath. Pfarramt Burgebrach,
Ampferbacher Str. 2, 96138 Burgebrach,
Mo. u. Di. 08.00 bis 11.00 Uhr, Do. 08.00 bis 11.00 Uhr u. 13.00 bis 17.00 Uhr, 
Fr. 08.00 bis 11.00 Uhr
Telefon: 0 95 46 / 20 1 Fax: 0 95 46 / 52 55, www.pfarrei-burgebrach.de
E-Mail: ssb.steigerwald@erzbistum-bamberg.de
Kath. Pfarramt Schönbrunn,
Pfarrgasse 2, 96185 Schönbrunn i. Steigerwald,
Mi. 13.00 bis 16.00 Uhr, Telefon: 0 95 46 / 59 53 620
www.pfarrei-schoenbrunn.de
E-Mail: ssb.steigerwald@erzbistum-bamberg.de

SONNTAG, 19. MAI - PFINGSTEN
HOCHFEST DES HEILIGEN GEISTES - RENOVABIS-KOLLEKTE

08.00 Burgebrach: Flurprozession nach Unterneuses  

08.15 Stappenbach: Flurprozession nach Unterneuses  

08.15 Oberköst: Wortgottesfeier mit Kommunion

09.00 Unterneuses: gemeinsamer Festgottesdienst
✝ Margareta Beßler zum Jahrtag

13.00 Ampferbach: Taufe von Michael Bus

13.30 Ampferbach: Maiandacht an der Waldkapelle

17.00 Oberköst: Festandacht zum Heiligen Geist
anschl. Kapellenfest  

19.00 Schönbrunn: Feierliche Maiandacht

MONTAG, 20. MAI - PFINGSTMONTAG

08.15 Oberköst: Hl. Messe - ✝ Käthi Wächtler u. ✝ Söhne / ✝ Gun-
da u. Georg Schwandner u. Barbara Geier / ✝ Ursulina u. Siegfried 
Drescher / ✝ Schuster u. Lang / zur Muttergottes v. d. immerwäh-
renden Hilfe 

08.45 Ampferbach: Flurprozession nach Niederndorf mit den 
Firmlingen

08.55 Schönbrunn: Flurprozession nach Niederndorf mit den 
Firmlingen - Treffpunkt vor der Pfarrkirche  

09.30 Niederndorf: gemeinsamer Festgottesdienst mit den 
Firmlingen aus Schönbrunn und Ampferbach
leb. u. ✝ Bewohner von Niederndorf 

09.30 Burgebrach: Wortgottesfeier mit Kommunion mit den 
Firmlingen aus Burgebrach, Stappenbach und Oberköst 

13.00 Unterharnsbach: Kirchweihgottesdienst - ✝ Johann Mül-
ler u. leb. und ✝ Ang. / ✝ Helene Endres u. Ang. / ✝ Helga Dotter-
weich z. Jahrtag u. ✝ Ang. 

DIENSTAG, 21. MAI 

19.00 Burgebrach: Kirchenchorprobe - Leitung R. Stadter  

19.00 Ampferbach: Maiandacht in der Kirche 

MITTWOCH, 22. MAI

08.15 Burgebrach: Morgenlob  

18.00 Oberharnsbach: Maiandacht am Dorfkreuz  

18.30 Oberköst: Hl. Messe - ✝ Anton u. Sophie Zischka 

19.00 Vollmannsdorf: Maiandacht

DONNERSTAG, 23. MAI 

15.00 Seniorenheim: Wortgottesfeier  

18.30 Krankenhaus: Hl. Messe – für die Kranken

19.00 Burgebrach: Bibel-Teilen im Edith-Stein-Haus - Interes-
sierte aller Konfessionen sind willkommen!

FREITAG, 24. MAI - GEBETSTAG FÜR DIE KIRCHE IN CHINA

19.00 Dippach: Hl. Messe - ✝ Bauernschmitt u. Roth / ✝ Georg, 
Erika, Heike Reuß u. Gunda u. Willi Philipp / 1. Seelenmesse f. 
✝ Gunda Dotterweich 

SAMSTAG, 25. MAI – KOLLEKTE FÜR DEN KATHOLIKENTAG

13.00 Küstersgreuth: Trauung von Nadine und Jim Röckelein

16.45 Unterneuses: Hl. Messe - leb. u. ✝ Ang. Fam. Schäfer u. 
Pflaum / ✝ Denzler Hans u. Marga / ✝ Franz u. Veronika Kauppert 
u. ✝ Ang. 

18.00 Burgebrach: Hl. Messe - ✝ Georg Butterhof u. Hans u. Eu-
genie / ✝ Elisabeth Liebert, best. v. d. KAB / ✝ Alfons u. Anna Fels z. 
Jahrtag u. Fam. Janschke / Jahrtag f. ✝ Johann Betz 

18.00 Schönbrunn: Hl. Messe – leb. u. ✝ Bewohner von Schön-
brunn

SONNTAG, 26. MAI – DREIFALTIGKEITSSONNTAG
KOLLEKTE FÜR DEN KATHOLIKENTAG

08.15 Oberköst: Hl. Messe - ✝ Adam u. Regina Maier u. ✝ Ang. / 
✝ Georg u. Margareta Metzner / ✝ Josef Brodmerkel z. Sterbtag / 
✝ Andreas Wurm z. Jahrtag u. leb. u. ✝ Ang. 

09.30 Burgebrach: Wortgottesfeier mit Kommunion  

09.30 Ampferbach: Kirchweihgottesdienst - ✝ Max u. Kathinka 
Heinke, leb. u. ✝ Ang. / leb. u. ✝ Feulner u. Wazanini 

09.30 Stappenbach: Wortgottesfeier mit Kommunion  

09.30 Halbersdorf: Kirchweihgottesdienst und Patrozinium 
mit Prozession - leb. u. ✝ Bewohner von Halbersdorf / ✝ Betz / leb. 
u. ✝ der Familien Schug u. Stapf / leb. u. ✝ Fam. Keller

11.00 Schatzenhof: Hl. Messe zum Patrozinium - leb. u. ✝ Be-
wohner v. Schatzenhof / ✝ Georg Hanslok u leb. u. ✝ Ang. / 
✝ Adam u. Resi Bayer u. ✝ Ang. 

17.00 Schönbrunn: Maiandacht an der Anna-Kapelle 

18.00 Oberköst: Feierliche Maiandacht  

SPENDENKONTEN (auch für die Kollekten)
Kath. Kirchenstiftung Burgebrach
Raiffeisenbank IBAN: DE83 7706 2014 0000 0027 55 
Sparkasse   IBAN: DE02 7705 0000 0000 1020 79 
Kath. Kirchenstiftung Schönbrunn
Raiffeisenbank IBAN: DE65 7706 2014 0000 9018 81
Kath. Kirchenstiftung Stappenbach
Raiffeisenbank IBAN: DE27 7706 2014 0000 5005 00
Kath. Kirchenstiftung Ampferbach
Raiffeisenbank  IBAN: DE61 7706 2014 0000 0027 63
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